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JorstLiche WacHricHten.

Bund.
Als Verwalter des Waffenplatzes Kloten-Bülach wurde an Stelle

des zurücktretenden Herrn Oberst Brack gewählt Herr Edwin Wett-
stein, bisheriger Adjunkt des kantonalen Oberforstamtes in Zürich.

Kantone.
Bern. Die Rechtsamegemeinde Buchholterberg und

Mithafte (Forstkreis Thun) hat beschlossen, ihre Forstverwaltung un-
ter die Leitung eines Forsttechnikers zu stellen. Als Verwalter wurde
gewählt Herr Stadtoberförster P. Billeter in Thun. Die Gemeinde
besitzt ein prächtiges Plenterwaldareal von über 300 Im; dieses bildet
einen wesentlichen Teil jenes ausgedehnten Waldgebietes, aus dem seiner-
zeit Herr Forstmeister Balsiger die wichtigsten Grundlagen zu seinen

Publikationen über den Plenterwald schöpfte. Es ist überaus erfreulich,
daß nun erstmals im Kanton Bern ein so bedeutendes Plenterwaldgebiet
unter direkte technische Bewirtschaftung gelangt.

Graubünden. Die Gemeinde Schleins hat in ihrer Gemeindever-

sammlung vom 8. November als Gemeinde-Oberförster gewählt Herrn
Forstingenieur Bruno Küng, von Teufen (Kanton Appenzell A.-Rh.),
mit sofortigem Dienstantritt. Sein Vorgänger, Herr Oberförster Letta,
hat mit 16. November 1925 den Dienst als Kreisoberförster des Forst-
kreises Plessur übernommen, mit Amtssitz in Chur.

Mücheranzeigen.

I/innkinìTement âss korêts publiques en Hums«. blotss rsàigsss xour Is vsxg.»
tsmsnt ksckdral äs l'Illldrieur, gar 115. T'etàisi'mst, Inspsstsur Nörwral cks8

korêtii. Lerne, 192ö.

Nach Art. 18 des Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaussicht über
die Forstpolizei vom 11. Oktober 1962 sind die öffentlichen Waldungen der Schweiz

gemäß kantonaler Instruktion einzurichten und zu bewirtschaften. Die bezüglichen kan-

tonalen Instruktionen müssen vom Bundesrat genehmigt sein. In der Vollziehungs-
Verordnung vom 13. März 1903 ist ferner vorgesehen, daß sich der Bundesrat, zur
Erzielung einheitlicher Instruktionen, mit den Kantonen ins Einvernehmen setzen wird.

Da viele Kantone mit der Ausstellung von zeitgemäßen Einrichtungsinstruktionen
im Rückstand geblieben sind oder überhaupt noch keine solchen aufgestellt haben, vieler-
orts offenbar auch die Meinung bestanden hat, der Bundesrat werde im Interesse einer

„tunlichst einheitlichen Instruktion" Normen aufstellen, erteilte das cidg. Departement
des Innern im Jahre 1916 Herrn Prof. Felber den Auftrag, eine Wegleitung zur


	Forstliche Nachrichten

